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RS Vwgh 1987/4/28 81/05/0067
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §31;

ZustG §7 impl;

Rechtssatz

Ein Zustellmangel gilt als saniert, wenn das Schriftstück an den Empfänger gelangt, vorausgesetzt dieser ist

ausdrücklich als Adressat genannt. (Im konkreten Fall wurde das Schriftstück von einer anderen Partei an den

Empfänger weitergegeben.)
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